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Sicherung der strukturellen Verortung  
der Erwachsenenbildung in der neuen Pfarrei 
 
Impulspapier des Bildungswerks 
 

 

 

Im Rahmen des Prozesses „Kirchenentwicklung 2030 – Kirche vor Ort“ befasst sich das Bildungs-

werk der Erzdiözese Freiburg intensiv mit den Chancen und Herausforderungen der künftigen  

Erwachsenenbildung in den neuen Pfarreien. Dabei befindet sich das Bildungswerk im intensiven 

Austausch mit der Diözesanarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung e.V. 

 

1. Die offene Erwachsenenbildung ist eine der Ausdrucksformen der Kirche in der Welt von heute 

und damit fester Bestandteil des pastoralen Handelns der neuen Pfarreien. Dies muss in 

entsprechenden Grundlagenpapieren benannt sein.  

2. Um dies zu unterstützen und zu fördern, ist eine strukturierte Vernetzung von Engagierten 

der Erwachsenenbildung auf Ebene der neuen Pfarrei notwendig. Über die Vertreterinnen 

und Vertreter der örtlichen Bildungswerke sowie der Katholischen öffentlichen Büchereien hin-

aus sind dies auch Akteurinnen und Akteure kirchlicher Verbände und weiterer Bildungseinrich-

tungen, z.B. Kindertagesstätten, die Elternarbeit anbieten. Im Sinne des „neuen Ehrenamts“ ist 

es entscheidend, darüber hinaus Menschen einzubinden, die sich punktuell, z.B. projekt- oder 

themenbezogen, engagieren wollen.  

3. Die regionalen Bildungszentren des Bildungswerks beraten, unterstützen und begleiten 

diese Vernetzung aktiv.  

Die Fachberatung und Förderung der Katholischen öffentlichen Büchereien ist zudem durch 

den Fachbereich Kirchliches Büchereiwesen des Bildungswerks gewährleistet. 

4. In jedem Pastoralteam muss eine hauptamtliche Ansprechperson für die Erwachsenenbildung 

benannt sein. Sie kooperiert mit der Leitung des regionalen Bildungszentrums.  

5. Die ehrenamtlich getragene Erwachsenenbildung braucht Verwaltungsunterstützung durch 

die neuen Geschäftsstellen. In der Geschäftsstelle einer neuen Pfarrei muss eine konkrete An-

sprechperson für die ehrenamtlichen Akteurinnen und Akteure benannt sein. Diese muss mit 

entsprechenden zeitlichen Ressourcen für diesen Auftrag ausgestattet sein. 
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